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TRANSPORT + LOGISTIK

Bei näherer Betrachtung des
Dschungels an gefahrgut-

rechtlichen Regelungen kann man
sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass bestimmte Kreise die-
ses Gebiet mit einer Lizenz zum
Gelddrucken verwechseln. So ver-
pflichtet beispielsweise die IATA
alle an der Luftfrachtabfertigung
gefährlicher Güter Beteiligten, je-
des Jahr viel Geld in ihre neuen
DGR-Handbücher zu investieren,
obwohl die rein rechtsformalen
Inhalte sich nur alle zwei Jahre
ändern. Auch beim IMDG-Code
muss das Regelwerk für viel Geld
gekauft werden, da es online nicht
kostenfrei erhältlich ist. Hier sind
die europäischen Regelwerke für
den Landtransport eine rühmliche
Ausnahme, bekommt man diese
doch – wenn auch nur in englisch,
französisch und russisch – kos-
tenfrei im Internet zum Download
zur Verfügung gestellt. 

Nun scheint wieder jemand auf
die Idee gekommen zu sein, unter
Mithilfe der Gefahrgutgremien ein
gewinnbringendes Geschäft zu
etablieren. Vor einiger Zeit hat
sich in den USA ein Verband ge-
gründet, der die Belange der „Ge-
fahrgut-Beauftragten“ – obwohl
es die in dieser Form in den USA
überhaupt nicht gibt – vertreten
will. Auch in Europa hat sich ein

Ableger dieses Verbandes etab-
liert. Im Grunde ist dagegen ja
auch nichts zu sagen, schwierig
wird es aber, wenn über diese
Verbände versucht wird, beim 
UN-Subcommittee eine Art Lizen-
sierung der Gefahrgutausbilder zu
installieren, die natürlich nur über
diesen Verband läuft. 

Auf den ersten Blick hat die
Forderung nach einer gewissen
Qualifikation der Gefahrgutausbil-
der sicherlich etwas für sich und
so manche Delegation im UN-
Subcommittee könnte durchaus
darin etwas Positives sehen. Be-
vor man aber hier eine generelle
Regelung in die UN-Empfehlun-
gen für den Transport gefährli-
cher Güter aufnimmt, sollte man
sich erst einmal über das System
der Ausbildung, so wie sie heute
in den einschlägigen Regelwerken
der Verkehrsträger bereits veran-
kert ist, Gedanken machen. Den
„Gefahrgut-Beauftragten“ oder
„Safety Adviser“ gibt es nur in den
europäischen Verkehrsträgervor-
schriften, und hier ist die Zulas-
sung zumindest in Grundzügen
bereits geregelt. Die Schulung der
sonstigen an der Beförderung ge-
fährlicher Güter beteiligten Per-
sonen ist zwar ausdrücklich in je-
dem Regelwerk vorgeschrieben,
die Umsetzung obliegt aber wei-

testgehend den beteiligten Unter-
nehmen selbst. Dies ist auch gut
so, denn hier wird Wert auf eine
„arbeitsplatzbezogene“ Ausbil-
dung gelegt. Diese Arbeitsplätze
in einer kompletten logistischen
Transportkette sind so vielfältig,
dass eine Detailregelung dieser
Ausbildung und eine offizielle Zu-
lassung von Kursen, Inhalten und
Ausbildern nur über ein neues,
umfangreiches Regelwerk mög-
lich wäre, demgegenüber die heu-
tigen Vorschriften vom Umfang
her wie Micky Maus-Hefte er-
scheinen würden. Außerdem sind
Arbeitsabläufe, Arbeitsplätze und

organisatorische Verfahren in fast
allen Ländern so unterschiedlich,
dass diese nicht einfach miteinan-
der verglichen werden können. 

Bislang haben sich die Rege-
lungen über die Ausbildung des
Personals beim Transport gefähr-
licher Güter im Wesentlichen be-
währt und wir sollten die weitere
Entwicklung auf diesem Gebiet
sehr aufmerksam und sorgfältig
verfolgen.
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